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Urteil des Bezirksgerichts Potsdam
vom 29. A ugust 1955 

— I Ks, 199/55 — I 278/55 —

D er A ngeklagte w ird wegen verbrecherischer T runken
heit zu einer

G efängnisstrafe von 1 (einem) Ja h r  verurteilt.

Die U ntersuchungshaft seit dem 26. Jun i 1955 w ird auf 
die erkann te S tra fe  angerechnet.

Die K osten des V erfahrens t r ä g t  der A ngeklagte.

Am 25. Jun i 1955 versah  der A ngeklagte von m orgens 
7 U hr bis 17 U hr seine A rbeit als K raftfah re r, kam  
nach Hause, zog sich um  und suchte in  Babelsberg 
eine G aststä tte  auf, in der er etw a 2 bis 3 Biere zu 
sich nahm . D araufhin  b e tra t er eine andere G aststätte, 
tra n k  dort 3 X 100 g  Schnaps und etw a 14 bis 15 Biere. 
Zwischendurch aß  der A ngeklagte, da er den ganzen 
T ag  infolge der H itze noch nicht einen H appen zu sich 
genommen hatte, eine Bockw urst m it Brötchen. W ann 
der A ngeklagte diese G aststä tte  verlassen hat, konnte 
n icht m ehr festgeste llt werden. E r b e tra t daraufhin  
den Babelsberger P ark , in dem das P ressefest der 
„M ärkischen V olksstim m e“ sta ttfand . In  seinem be
trunkenen  Zustand to rkelte  er vor die Bühne I I I  und 
belästig te dort in unflätigster W eise ein junges Mäd
chen, die m it ihrem  Begleiter den D arbietungen auf 
der Bühne folgte. E r beschim pfte sie m it den W orten: 
„Du Rotzneese, Du Rotzgöre, m ache P latz, sonst 
k riegst Du eine von einem B auarbeiter gedonnert!“ 
Der Zeuge Scholz, der unm ittelbar neben dem Begleiter 
des jungen M ädchen stand, fo rderte  diese, um einem 
S tre it aus dem W ege zu gehen auf, etw as zur 
Seite zu treten . D araufhin  w andte sich der A ngeklagte 
an  den Zeugen Scholz und sag te zu diesem: „W as 
w illst Du denn da m it Deinem Bonbon, ich habe vor 
Deinem Bonbon keine Angst, deswegen habe ich schon 
gesessen." M it diesem „Bonbon“ meinte der Ange
klag te das Parteiabzeichen der Sozialistischen E in
heitsparte i Deutschlands, das der Zeuge an  seinem Rock 
trug . D er A ngeklagte sagte w eiter: „Ihr lebt ja  nur 
von unseren Steuergroschen, die w ir und die P riv a t
unternehm er verdienen, w ir m üssen Euch das Geld ver
dienen, denn die volkseigenen Betriebe sind ja  alle ver
schuldet!“ Der Zeuge Scholz, der sah, daß er es m it 
einem völlig betrunkenen Menschen zu tu n  hatte , ließ 
sich auf keine Diskussion m it dem A ngeklagten ein, 
sondern benachrichtigte die Volkspolizei, um  den A n
geklag ten  von der großen Zuschauermenge, die sich um 
die Bühne versam m elt hatte , zu isolieren.

D er A ngeklagte h a t zw ar die objektive Seite der KD 
38 Abschn. I I  A rt. I l l  A I I I  erfüllt. E r  h a t tenden
ziöse Gerüchte verbreitet, die geeignet sind, den F rie 
den Deutschlands und der W elt zu gefährden. Die P a r 
te i der A rbeiterklasse, die Sozialistische E inheitspar
tei Deutschlands, is t die führende K ra ft im nationalen 
B efreiungskam pf des deutschen Volkes. Ih re M itglieder 
sind im politischen, w irtschaftlichen und kulturellen 
Leben die aktivsten  Menschen. Durch seinen A usspruch 
„Ih r lebt von unseren Steuergroschen und w ir P riv a t
unternehm er m üssen Euch das Geld verdienen, denn 
die volkseigenen Betriebe sind ja  alle verschuldet,“ ha t 
der A ngeklagte das G erücht erfunden und verbreitet, 
die SED sei eine p ara sitä re  P arte i und beute andere 
M enschen aus. Dieses Gerücht un te rg räb t die V er

trauensfrage der W erk tätigen  zu r P a rte i der A rbeiter
klasse und gefährdet dadurch den F rieden in D eutsch
land, weil der K am pf des deutschen Volkes gegen den 
ausländischen und deutschen Im perialism us zugleich 
ein K am pf um  die E rha ltung  des Friedens ist.
Die subjektive Seite der KD 38 h a t der A ngeklagte 
n icht erfüllt, denn er befand sich durch den Genuß 
geistiger G etränke in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Zustand. E r w ar daher wegen ver
brecherischer T runkenheit nach § 330 a  StGB zu be
strafen , weil er sich vorsätzlich in diesen Rauschzu
stand versetzt h a t und in  diesem eine m it S tra fe  be
drohte H andlung beging. Das G ericht verurteilte  den 
A ngeklagten dem A nträge des S taatsanw altes folgend 
zu einer G efängnisstrafe von einem Jahr.
Dieses S trafm aß  ist fü r  die U m erziehung des A nge
k lag ten  unbedingt notwendig.
Die U ntersuchungshaft w ird in voller Höhe angerech
net gem äß § 219 Abs. 2 StPO.

Die K ostenentscheidung beruht au f § 353 StPO, 

gez. Galler gez. M aschke gez. Hacke
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Anklageschrift des Staatsanwalts des Bezirkes Erfurt
vom 16. April 1956

Den M usiker L. W.

in H aft seit dem 23. F eb ru ar 1956 
in der U -H aftansta lt E rfu r t

klage ich an:
die volksdem okratischen G rundlagen unseres A rbeiter
und B auernstaates angegriffen zu haben.
Der Beschuldigte betre ib t seit längerer Zeit eine syste
m atische und gemeine H etze gegen leitende F unktio
näre unserer Republik und der Sowjetunion, indem er 
die Funktionäre in den G aststä tten  durch sogenannte 
„politische W itze“ bei den W erktätigen  in M ißkredit 
zu bringen versucht.
F erner beschim pfte er M itglieder der LPG in G. un
gefähr M itte Ja n u a r 1956 in der gem einsten A rt und 
Weise.
Verbrechen strafbar nach: A rtikel 6 Abs. 2 der V erfas
sung der DDR.

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

Der Beschuldigte en tstam m t kleinbürgerlichen Kreisen 
und w urde auch im E lternhaus und in der Schule in 
diesem Sinne erzogen. N ach seiner Berufsausbildung 
im  Ja h re  1934 meldete er sich freiw illig zum  faschi
stischen R eichsarbeitsdienst und W ehrm acht und kam  
dort zum Musikzug.
Diese in seiner Jugend erhaltene E rziehung w ar fü r 
das ganze spätere Leben des Beschuldigten rich tung
weisend, obwohl er nach der Zerschlagung des H itle r
faschism us zuerst als A rbeiter und spä ter durch U nter
stü tzung  unseres S taates als A ngestellter in einem 
volkseigenen Betrieb tä tig  w ar, konnte er sich hiervon 
nicht trennen. Im  Gegenteil, er un ternahm  alles, um 
seine kleinbürgerliche, faschistische Ideologie w eiter zu 
erhalten  und zu nähren, sei es das A ufbew ahren von 
faschistisch-m ilitaristischer L ite ra tu r und Bildern, 
m ilitärische A usrüstungsgegenstände und schriftliche
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